
Beglaubigte Abschrift 
2 L 612/21 

◄ Mdt.Z.K. 
Rücksprache Wiedervorlage ► DGi �echtsschutz GmbHüro Saarbrücken 

0 9. Juni 2021

Erledigt 
" Fnst 

. . �Av\ 
earbeitet 

.o.�.ll,.
·················· 

VERW AL TUNGSGERICHT 

DES SAARLANDES 

BESCHLUSS 

In dem Verfahren 

der  

Prozessbevollmächtigte: 

- Antragstellerin -

Rechtsanwälte 

gegen 

- Antragsgegner -

weiter beteiligt: 
Frau 

Prozessbevollmächtigte: 

- Beigeladene -

DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Saarbrücken -, 
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken, 
01134-21/TH/TH -

w e g e n Erlasses einer einstweiligen Anordnung (Ernennung der Frauenbeauf
tragten) 



- 2 -

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts des Saarlandes in Saarlouis durch 

den Richter am Oberverwaltungsgericht ..., die Richterin am Verwaltungsge

richt ... und den Richter am Verwaltungsgericht ... am 4. Juni 2021 

b e s c h I o s s e n: 

Der Antrag wird zurückgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der Kosten der 

Beigeladenen, die diese selbst zu tragen hat, fallen der An

tragstellerin zur Last. 

Der Streitwert wird auf 2500.- € festgesetzt. 

Gründe 

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung hat keinen Erfolg, weil die An

tragstellerin weder einen Anordnungsgrund noch einen Anordnungsanspruch 

glaubhaft gemacht hat. 

Hinsichtlich der erstrebten Sicherungsanordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 

VwGO ist ein Anordnungsgrund gegeben, wenn die Gefahr besteht, dass durch 

eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts 

des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 1 Im vorlie

genden Fall stehen der Antragstellerin als noch amtierender Frauenbeauftragten 

nach dem bevorstehenden Ende ihrer Amtszeit am 10.6.2021 aller Voraussicht 

nach keine sicherungsfähigen subjektiven Rechte in Bezug auf diese Tätigkeit 

1 
Schach in Schach/Schneider, VwGO, Stand: Juli 2020, § 123 Rdnr. 76 
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Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess
kostenhilfeverfahren sowie bei Streitwert-, Gegenstandswertbeschwerden und in 
Kostenverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte sind Rechtsanwälte und die in § 67 
Abs. 4 Sätze 3, 4 und 7 i.V.m. Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichne
ten Personen und Organisationen zugelassen. 

gez.: 






